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Die Bau- und Nutzungsordnung BNO der Stadt Lenzburg, festgesetzt vom Einwohnerrat am 26.10.2023, ge-

nehmigt vom Regierungsrat am 22.01.2025, wird wie folgt geändert: 

Genehmigungsinhalt:  

Geplante Änderungen aufgrund der vorliegenden Teilrevision sind in roter Schrift markiert. 

Bestimmungen rechtskräftige Bau- und Nutzungsord-

nung (BNO), festgesetzt Einwohnerrat am 26.10.2023, 

Genehmigung RR 22.01.2025 / Orientierungsinhalt 

geänderte Bestimmungen / Genehmigungsinhalt 

§ 25 BNO § 25 BNO 

10 -- 10 Vor einer Neubebauung sind die innerhalb der überla-

gerten Materialabbauzone vorhandenen Kiesvorkom-

men nach Möglichkeit zu nutzen. Die abgebauten Berei-

che sind für die zukünftige Nutzung als Arbeitszone wie-

der aufzufüllen. Liegen bereits konkrete Bauprojekte für 

die Hauptnutzung vor, so ist die Auffüllkote mit diesen 

zu koordinieren. Es ist sicherzustellen, dass für die Wie-

derauffüllung nur unverschmutztes Aushub- und Aus-

bruchmaterial verwendet wird. 

 


